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Schweine M/Tier

Eber 130,-

Sauen, tragend 60,-

Zuchtläufer und Sauen, ungedeckt 20,-

Zuchtferkel Ю,-

Ferkel und Läufer zur Mast 1,-.

Schafe M/Tier

Zuchtböcke 130,-
Mutterschafe und Zuchtjährlinge 25,-

Lämmer 10,-.

Pferde M/Tier

Hengste und Reitpferde 200,-
Absatzfohlen * 50,-
übrige Pferde 100,-.

Bienen M

je Volk 5,-.

(2) Für Direktgeschäfte werden keine Handelsspannen 
berechnet.

§11
Leistungsort

Bei der Lieferung von Zucht- und Nutztieren ver
stehen sich die Erzeugerpreise frei vertraglich verein
bartem Leistungsort.

§12
Wirkung auf abgeschlossene Verträge

Diese Anordnung findet auf alle Verträge An
wendung, die ab 1. Januar 1969 zu erfüllen sind. -

§13
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1969 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

— die in der Preisanordnung Nr. 2049 vom 25. Novem
ber 1965 — Zucht- und Nutztiere — (GBl. II S. 847) 
enthaltenen Bestimmungen über Rinder, Schweine, 
Schafe, Geflügel, Pferde und Bienen

— die Preisanordnung Nr. 2049/1 vom 18. November 
1966 - Zucht- und Nutztiere - (GBl. II S. 949)

— die Preisanordnung Nr. 2049/2 vom 4. Dezember 1967 
— Zucht- und Nutztiere — (GBl. II 1968 S. 21).

Berlin, den 10. Oktober 1968

Der Vorsitzende 
des Rates für landwirtschaftliche 

Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

E w a l d
Minister

Anordnung 
über Gebühren für Dienstleistungen 

im Bereich der Tierzucht und Tierhaltung

vom 10. Oktober 1968

Im Einvernehmen mit, den Leitern der zuständigen 
zentralen staatlichen Organe wird folgendes angeordnet:

§ 1
Allgemeine Bestimmungen

Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für 
Dienstleistungen der Organe der staatlichen Zuchtorga
nisation für sozialistische Landwirtschaftsbetriebe und 
andere Tierhalter.

§ 2
Preise für künstliche Besamung

(1) Für die künstliche Besamung gelten folgende 
Preise:

1. Rinder
Besamung

(EB)
M

Spermaportion 
(1 Pellet)

M
Elite 50,- 24,-
Zuchtwertklasse I 35,- 16,-
Zuchtwertklasse II 25,- 10,-
unvollständig geprüft 15,- 5,-

Schweine
Elite 43,- 30,-
Zuchtwertklasse I 35,- 21,-
Zuchtwertklasse II 30,- 18,-
Bewertungsklasse I 25,- 14,-

Schafe
für Merinorässen 
vom zuchtwertbewähr
ten Bock - 10,-
vom ungeprüften 
Bock _ 5,50

für Fleischschafe 
vom Bock mit nach
gewiesener Kombina
tionseignung 8,-
vom ungeprüften 
Bock — 5,50

Ziegen 8,— 6,-

(2) Ist die Erstbesamung eines Rindes bzw. Schwei
nes erfolglos geblieben, so besteht Anspruch auf kosten
lose Durchführung einer Zweit- und erforderlichenfalls 
einer Drittbesamung.

§ 3
Preise für Leistungsprüfung

Für die Leistungsprüfung gelten folgende Preise:
1. Milcheiweißprüfung (Kuh/Laktation) 10,— M

2. Mcikbarkeitsprüfung
je Prüfung

bis 20 Kühe 35,— M
21 und mehr Kühe 30,— M


